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ren. Wollen Sie auch zu dem Kreis der zu-
friedenen Leser zählen, dann erwartet Sie
folgendes Leistungspaket:
● Wöchentlich topaktuelle und präg-

nante Informationen durch den Infor-
mations- und Aktionsdienst ‘steuertip‘,
mit Beilagen zu Spezialthemen und pra-
xisorientierten Arbeitshilfen.

● Zweimal monatlich für die tägliche
Beratungspraxis unentbehrliche Ge-
staltungstips und Interna aus der Finanz-
verwaltung in ‘steuerberater intern‘.

● Eine CD-ROM mit Volltext-Recherche,
mit deren Hilfe Sie zeitsparend  wichtige
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Praxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuellPraxis aktuellRichter-Ablehnung wegen Befangenheit

In Zeiten zunehmenden gesellschaftlichen „Filzes“ und von politischen „Beziehungen“ spielt die Frage

der Befangenheit in der Praxis bedauerlicherweise eine zunehmende Rolle. Die Befangenheits-

problematik betrifft dabei alle Gerichtszweige. Da die Befangenheit eines Richters am Finanzgericht

auch keine andere als die eines Zivilrichters ist, ist es unumgänglich, zur Beurteilung von Möglichkeiten

und Grenzen eines Befangenheitsantrags auch die Rechtsprechung der anderen Gerichtszweige ins

Blickfeld zu nehmen.I. Voraussetzungen von Befangenheit

Gemäß § 51 Abs. 1 FGO i. v. m. § 42 Abs. 2 ZPO liegt Befangenheit vor, wenn ein Grund gegeben ist, der

geeignet ist, Mißtrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu rechtfertigen. Dabei kommt es nicht darauf

an, ob der Richter wirklich befangen ist oder ob die Entscheidung später von Voreingenommenheit beeinflußt

ausfallen würde. Ausschlaggebend ist vielmehr, ob ein Beteiligter von seinem Standpunkt aus bei vernünf-

tiger Würdigung aller Umstände Anlaß haben könnte, an der Unvoreingenommenheit und der objektiven

Einstellung eines Richters zu zweifeln (BFH-Beschluß vom 1.8.2001, Az. VII S 5/01, BFH/NV 2002, 40).

Befangenheit liegt bei unsachlichem und unangemessenem Verhalten des Richters vor, z. B.:

unsachliche Äußerungen in der mündlichen Verhandlung wie etwa ● die Bezeichnung des Sachvortrags

des Prozeßbevollmächtigten als „Unsinn“ ● die Bezeichnung der Verhandlungsführung als „Mätz-

chen“ oder als „Kinkerlitzchen“ ● Bissige Ironie oder offen gezeigte Häme gegenüber der Partei oder

dem Rechtsanwalt ● unangemessene Mimik und Gestik während des Parteivortrags ● grundloses

„Anbrüllen“ einer Partei ● aufbrausende und übertriebene Reaktion auf ein Ablehnungsgesuch („das

nehme ich persönlich“ oder „Frechheit“).

Auch die Ablehnung eines Antrags auf Vertagung oder Terminverlegung bei Vorliegen erheblicher

Umstände begründet Befangenheit. Ebenso freundschaftliche Beziehung zu einer Prozeßpartei, soweit

eine fortdauernde persönliche Nähebeziehung besteht. Entscheidend sind insoweit die Umstände des

Einzelfalls nach Art und Gegenstand des Verfahrens (LG Leipzig, Beschluß vom 11.5.2004, Az. 15 O 1999/

04, NJW-RR 2004, 1003). Bei jahrelanger, bis in die Studenten- oder Schulzeit zurückreichender

freundschaftlicher Verbundenheit ist von Befangenheit auszugehen. Exemplarisch und symptomatisch

zugleich ist der aktuell vom Thüringer Verfassungsgerichtshof (Beschluß vom 24.1.2007, Az. VerfGH 49/

06, AuR 2007, 100) und vom Bundesverfassungsgericht (Beschluß vom 20.3.2007, Az. 2 BvR 2470/06,

NVwZ 2007, 691) entschiedene Fall:
Der stellvertretende Direktor des LAG Thüringen bewarb sich um die Leitungsposition des Gerichts.

Das Ministerium zauberte einen Konkurrenten aus dem Hut; der stellvertretende Direktor unterlag

beim Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht. Vor den Verfassungsgerichtshöfen machte er

jedoch geltend, daß der Vorsitzende Richter beim OVG gezielt Urlaub genommen habe, um einem

gegen ihn gestellten Befangenheitsantrag auszuweichen. Ferner seien der Präsident und vier weitere

Mitglieder  befangen gewesen: Ein Mitglied treffe sich mit dem entscheidenden Minister ca. einmal im

Monat zu Skatabenden, an denen auch der Präsident teilnehme. Ein anderes Mitglied sei abzulehnen,

weil es mitgeteilt habe, den Konkurrenten um die Beförderungsstelle seit Jahren zu kennen und mit ihm

befreundet zu sein. Zwei Richter hatten sich wegen Freundschaft zum Mitbewerber bzw. zum Kläger

selbst abgelehnt. Der Thüringer VerfGH bestätigte alle Befangenheitsanträge. Das Bundesverfassungs-

gericht sah es darüber hinaus als erwiesen an, daß die Terminierung beim OVG manipuliert wurde, um

eine Entscheidung über das Ablehnungsgesuch gegen den Senatsvorsitzenden zu vermeiden.

Übertragen auf einen FG-Prozeß bedeutet dies, daß bei Freundschaft eines FG-Richters mit dem für den

Fall zuständigen Finanzamts-Sachgebietsleiter oder mit dem Finanzamts-Vorsteher  Befangenheit geltend

gemacht werden kann (vgl. auch LG Leipzig, NJW-RR 2004, 1003: Jahrelange Freundschaft eines

Richters mit der Staatsanwältin). Auch Ratschläge an eine Prozeßpartei begründen Befangenheit des

Richters, wenn dieser dabei seine Unparteilichkeit aufgibt, z. B. wenn der Richter einer Partei eine für sie

günstige tatsächliche Begründung in den Mund legt oder zu einer konkreten prozessualen Verhaltenswei-

se rät. Befangenheit liegt auch vor, wenn der Richter bittet die Hauptsache für erledigt zu erklären, obwohl

es prozessual noch andere von ihm nicht miterläuterte Möglichkeiten gibt (VGH Kassel, NJW 83, 901).
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Arbeitshilfen für Ihre Steuererklärung 2007 
Altersvorsorge 

Vor wenigen Tagen hat das Bundesfinanzministerium die beiden mehr als drei Jahre alten, umfassenden Ver-

waltungsanweisungen zur steuerlichen Förderung der Altersvorsorge und zur Besteuerung von Alterseinkünften 

an die aktuelle Rechtsprechung und neue gesetzliche Regelungen angepaßt.  

 Das brandaktuelle BMF-Schreiben vom 05.02.2008 (Az: IV C 8 - S 2222/07/0003, IV C 5 - S 2333/07/0003; 

Abruf-Nr. st 085008) regelt ausführlich auf 96 Seiten (!) die steuerliche Förderung der privaten Altersvor-

sorge (Riester-Rente) und der betrieblichen Altersversorgung. Die neue Anweisung ersetzt ab 2008 das 

alte BMF-Schreiben vom 17.11.2004 (Az: IV C 4 - S 2222 -177/04, Abruf-Nr. st 085108).  

 Grundlegend überarbeitet wurde auch das Anwendungsschreiben zum Alterseinkünftegesetz (Az: IV C 8 - S 

2222/07/0003, IV C 5 - S 2345/08/0001; Abruf-Nr. st 085208). Auf 65 Seiten weist die Finanzverwaltung die 

Sachbearbeiter an, wie beim Sonderausgabenabzug der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung und 

zu berufsständischen Versorgungseinrichtungen (sog. Basisaltersvorsorge) sowie bei der Besteuerung von 

Versorgungsbezügen und von Altersrenten vorzugehen ist. Die neue Verwaltungsanweisung vom 30.01.2008 

ersetzt die alten BMF-Schreiben vom 24.02.2005 (Az: IV C 3 - S 2255 - 51/05, Abruf-Nr. st 085308) und vom 

14.08.2006 (Az: IV C 8 - S 2255 - 224/06, Abruf-Nr. st 085408). 

Wir haben auf die aktuellen BMF-Schreiben sofort reagiert und informieren Sie in einer Checkliste (  Seite 2). 

Unser Tip: Wenn Sie sich schnell und kompakt über die folgenden gesetzlichen Neuerungen zur steuerlichen För-

derung der Altersvorsorge informieren wollen, empfehlen wir Ihnen den ’steuertip’-Ratgeber „Wegweiser 2008“ 

(Abruf-Nr. st 020308):  Entgeltumwandlung bleibt über 2008 hinaus unbefristet sozialversicherungsfrei  Einge-

schränkte Beitragsfreiheit für steuerfreie Umlagen nach § 3 Nr. 56 EStG  Kürzung der Vorsorgeaufwendungen bei 

GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführern  Kürzung des Höchstbetrags für übrige Vorsorgeaufwendungen bei Künst-

lern  Berücksichtigung von Arbeitgeberbeiträgen zur Rentenversicherung für Mini-Jobs beim Sonderausgabenabzug 

 Einschränkung des Altersentlastungsbetrags  Erhöhung der Riester-Rente für ab 2008 geborene Kinder 

 Absenkung des Lebensalters für die Unverfallbarkeit von arbeitgeberfinanzierten Betriebsrentenanwartschaften. 

Soweit das Wichtigste zur neuen Rechtslage ab 2008. Doch zunächst steht für Sie die Steuererklärung 2007 an. 

Unser Service: Der Berechnungsbogen „Altersvorsorge 2007“ (Kopiervorlage: Abruf-Nr. st 085508, interaktives 

PDF-Formular zum direkten Ausfüllen am Bildschirm: Abruf-Nr. st 085608) hilft Ihnen bei der Umsetzung. Mit 

unserem bewährten Formular, das Sie direkt Ihrer Steuererklärung beilegen können, stellen Sie sicher, daß 

Sie Ihre Vorsorgeaufwendungen optimal geltend machen. Ermitteln Sie unter Berücksichtigung der Maximal-

beträge, in welcher Höhe Ihre Beiträge zur Basisaltersvorsorge (Vorderseite des Berechnungsbogens) und 

andere Vorsorgeaufwendungen (Rückseite) als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Ausführliche Infos 

zum steuerlichen Abzug von Vorsorgeaufwendungen bei der Steuererklärung 2007 – insbesondere auch zur 

Förderung von Beiträgen für eine Rürup-Rente – finden Sie in unseren Erläuterungen zum Berechnungsbo-

gen (Abruf-Nr. st 085708).  
Bitte beachten: Für Ihre Riester-Beiträge erhalten Sie eine progressionsunabhängige Altersvorsorgezulage, die 

sich aus einer Grundzulage und einer Kinderzulage zusammensetzt. Zudem können Sie nach § 10a EStG für 

Ihre selbst geleisteten Beiträge und die Zulage einen zusätzlichen Sonderausgabenabzug geltend machen. Der 

Höchstbetrag für 2007 beträgt 1.575 €. Eine Steuerersparnis ergibt sich aber nur dann, wenn der Steuervorteil 

aus dem Sonderausgabenabzug größer ist als der Anspruch auf die Zulage (sog. Günstigerprüfung).  

Unser Tip: Machen Sie Ihre Riester-Beiträge in jedem Fall als Sonderausgaben geltend, damit das Finanzamt prü-

fen kann, ob der Sonderausgabenabzug oder der Anspruch auf Zulage günstiger ist. Kreuzen Sie das Kästchen in 

Zeile 75 des Hauptvordrucks an, und reichen Sie zusätzlich die Anlage „AV 2007“ (Abruf-Nr. st 085808) ein. 
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Der ver
trauliche Insiderbrief - n

ur für den Kanzlei-Inhaber

Sehr verehrte Frau Kollegin,

sehr geehrter Herr Kollege,

genügen viele Vorschriften, die der Gesetzgeber in letzter Zeit geändert oder neu eingeführt hat, den

grundlegenden Anforderungen der Verfassung? Reichlich Gelegenheit über diese Frage mit Vertretern

aus Politik, Wissenschaft und Finanzverwaltung zu diskutieren, bot der ’5. Deutsche Finanzgerichtstag’

Ende Januar. Die hochkarätig besetzte Veranstaltung im Kölner Maternushaus, an der erfreulicherweise

auch viele Kollegen sowie Vertreter der Kammern und Verbände teilnahmen, ließ kein Reizthema aus.

Daß es allzuoft nur darum geht, dem Bundes- oder den Länderhaushalten Einnahmen zu verschaffen,

machte NRW-Finanzminister Dr. Helmut Linssen deutlich. So komme für ihn eine Abschaffung der

Erbschaftsteuer nicht in Betracht, weil von den rund 4 Mrd. Gesamteinnahmen allein auf ’sein’ Bundes-

land ca. ein Viertel entfällt. Gleichwohl ist es für ihn längst noch nicht ausgemacht, daß das von der

Koch-/Steinbrück-Arbeitsgruppe ausgearbeitete Abschmelzmodell für Betriebsvermögen auch im Ge-

setz stehen wird. Wegen des hohen Personalaufwands („Ich höre jetzt schon den Ruf der Finanzverwal-

tung nach mehr Personal“) bevorzugt er weiterhin das sog. Abzinsungsmodell.

Eine Reihe weiterer kritischer Punkte bei der Erbschaftsteuerreform beleuchtete Dr. Horst-Dieter

Fumi, Richter am FG Köln. Dazu gehöre vor allem, daß entscheidende Bewertungsfragen für Im-

mobilien und Betriebsvermögen nicht im Gesetz stehen, sondern auf dem Verordnungswege kon-

kretisiert werden sollen. Hierin könnte ein Verstoß gegen das Bestimmtheitsgebot erblickt werden.

Auch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitsgebots sieht er Schwierigkeiten. Ein gleichmäßiger

Vollzug sei fraglich, wenn nur ca. 10 % aller Erbschaften und Schenkungen erfaßt würden. Proble-

matisch könne es zudem sein, wenn latente Einkommensteuerzahlungen nicht als Entlastung be-

rücksichtigt werden, wohl aber entstandene Steuererstattungsansprüche als Belastung bei Ermitt-

lung der Bemessungsgrundlage.

Neben der Erbschaftsteuer war die ab 2009 geltende Abgeltungsteuer ein weiterer Schwerpunkt. Nach

Ansicht von Prof. Dr. Wolfgang Schön wird sie für Brüche sorgen, da sie unsystematisch in das EStG

eingefügt wurde. Das gelte vor allem für das Abzugsverbot tatsächlich entstandener Aufwendungen als

Werbungskosten. Ungereimtheiten machten die Referenten auch bei der Unternehmensteuerreform

aus. Daß die Grenze beim Sofortabzug geringwertiger Wirtschaftsgüter im betrieblichen Bereich auf

150 € herabgesetzt wurde, bei den Überschußeinkünften aber weiterhin bei 410 € liegt, muß nach Ein-

schätzung von BFH-Präsident Dr. Wolfgang Spindler zumindest mit einem Fragezeichen versehen

werden. Ihnen und Ihren Mandanten stehen somit noch spannende Zeiten bevor.

Stille Beteiligung an einer Steuerberaterkanzlei – ein lohnendes Modell?

Stille Gesellschaften sind aufgrund der Anonymität der Beteiligung, der großen Gestaltungsfreiheit, des

eingeschränkten Verlust- und Haftungsrisikos des stillen Gesellschafters und der fehlenden Grün-

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 5. Deutscher Finanzgerichtstag in Köln ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Stille Beteiligung einer Steuerberaterkanzlei - ein

lohnendes Modell? ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Nichtigkeit von Steuerbescheiden wegen grober Schätzungsfehler

◆ ◆ ◆ ◆ ◆ Rückstellungen für Pensionsleistungen  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ Abfindungen bei Verlust des Arbeitsplatzes bei

Mini-Jobs  ◆  ◆  ◆  ◆  ◆ Warnung vor Kettenbrief ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 8. Steuerberatungsgesetz beschlossen
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Sehr geehrte Damen und Herren!

„Steuer-Razzien in ganz Deutschland“, titelt die ‘FAZ‘! „In ganz Deutschland ist die Fahndungswelle angelaufen“,

schreibt das ‘Handelsbl
att‘. Für ‘BILD-online‘ ist es der „Zumwinkel-Skandal“. Jetzt geraten noble Pri-

vatbanken ins Visier der Fahnder. Auslöser ist die wohl größte Steueraffäre, die Deutschland jemals

heimgesucht hat. Eine vom Bundesnachrichten
dienst gekaufte CD-ROM soll es offenbaren: Nicht de-

klarierte Milliarden schlummern demnach in Liechtensteiner Stiftungen. Hohe Steuern wurden angeb-

lich verkürzt. Ein Steuerskandal ungeheuren Ausmaßes harrt seiner Aufklärung. Wirklich? So einfach

wie diese markigen Worte suggerieren, liegen die Dinge nicht. Im Dunkeln sind zwar alle Katzen grau,

aber nicht alle Liechtensteiner Stiftungen schwarz. Bevor wir also die Verdächtigen auf die ´Schlacht-

bank´ führen, sollten in aller Ruhe erst einmal die Fakten geklärt werden. Denn daß Behörden und vor

allem Politiker im Kampf um die öffentliche Meinung gerne mit gezinkten Karten spielen, zeigt unsere

Beilage dieser Woche, ein Kommentar des ’markt intern’-Herausgebers Dipl.-Ing. Günter Weber zur ak-

tuellen Steuer-Affäre. Und was Liechtensteiner Stiftungen betrifft, muß man zwei Grundtypen und eine

Menge anderer Stiftungen, die sich zwischen diesen beiden Extremen ansiedeln, unterscheiden:

Mehr Li(e)cht ins Liechtensteiner Stiftungsdunkel

Den ersten Grundtypus repräsentieren die kontroll
ierten Stiftung

en. Bei ihnen hat sich der Stifter im

Mandatsvertrag alle Entscheidungsrechte vorbehalten, so daß er faktisch das oberste Stiftungsorgan ist

und weiterhin mit dem Stiftungsvermögen nach Gutdünken schalten und walten kann. Diese Stiftung

arbeitet nicht auf eigene Rechnung, sondern auf Rechnung des Stifters, und deshalb ist sie aus steuerli-

cher Sicht nur ein Treuhänder des Stifters. Das bedeutet, daß die Übertragung des Vermögens vom Stif-

ter auf die Stiftung keine Schenkungsteuer ausgelöst hat, wie das jüngst der Bundesfin
anzhof so auch

entschieden hat. Aber Vorsicht, hier kann eine Zeitbombe ticken: Wenn nur der Stifter persönlich diese

Herrschaftsbefugnisse hat und seine Erben nicht, geht mit seinem Tod das wirtschaftliche Eigentum auf

die Stiftung über; dann wird die zunächst unterbliebene Besteuerung der Vermögensübertragung nach-

geholt. In diesen Fällen besteht daher Handlungsbedarf. Bei der Einkommensteuer hat das Treuhand-

verhältnis zur Folge, daß die Zinsen und Dividenden, die in der Stiftung anfallen, dem Stifter zugerech-

net werden und er sie zu versteuern hat, als ob er sie persönlich erwirtschaftet hätte.

Am anderen Ende der Skala stehen die Ermessenssti
ftungen. Bei ihnen agieren die Stiftungsorgane

autonom und eigenverantwortlich, sie entscheiden auch, wer zu den Begünstigten gehört und wie-

viel ein Begünstigter bekommt. Der Stifter hat auf diese Entscheidungen keinen Einfluß, er kann

dazu nur rechtlich unverbindliche Wünsche äußern. Hier ist das Stiftungsvermögen auch wirt-

schaftlich auf die Stiftung übergegangen. Das hat Schenkungsteuer ausgelöst. Die Frage ist aber,

welche Steuerklasse anzuwenden ist und welcher Steuersatz. Verjährt ist die Steuer jedenfalls nicht,

ungeachtet der Zeit, die seit der Errichtung der Stiftung verstrichen ist. Und wer muß die Zinsen

und die Dividenden versteuern, die in der Stiftung angefallen sind? Nach § 15 des Außensteuergeset-
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„‘steuerberater intern‘, inkl. ‘steuertip‘ ist
mir seit Jahren ein wertvoller Begleiter
– sowohl in der wissenschaftlichen Arbeit
als auch bei der privaten Steuererklärung.
Die Entscheidungen des Bundesfinanz-
hofs werden mir dadurch schnellstens be-
kannt. Die kommentierenden Beiträge
zeichnen sich durch steuersystematische
Fundierung aus. Manchen Steuervorteil
habe ich nur nutzen können, weil ich durch
‘steuerberater intern‘ bzw. ‘steuertip‘ dar-
auf aufmerksam gemacht worden bin.
Eine große Hilfe für die Steuererklärung
sind die dem ‘steuertip‘ beigefügten Bear-
beitungsschemata.“
Professor Dr. Rolf Peffekoven
Nieder-Olm
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vorantreiben: Dr. Peter Kreuz
und Anja Förster, Berater und
Bestseller-Autoren

30 KNOW-HOW

Gibt Antworten, wie Sie
dieses besser schützen
können:
Prof. Dr. Alexander Wurzer

06 Prognose: Der Ausblick ist nicht nur
düster. Von Prof. Dr. Norbert Walter.

08 Innovation: Von Kanzleien und 
Coffeeshops: Querdenken für mehr 
Innovation und Erfolg. Interview mit
Anja Förster und Dr. Peter Kreuz.

42 Kultur: Ausstellung "Kohle schafft
Land – Landschaf(f)t Kohle". Von
Silvia Buss.

Kommunen

34 Passrecht: Wo drohen Gemeinden
Beschwerden und Haftungsrisiken?
Von Dr. Eugen Ehmann.

36 Personalvertretung: Zur Bedeu-
tung der Aufbereitung aktueller
Rechtsfragen. Von Prof. Dr. Frank
Bieler.

Gesellschaft bfd

22 Erfolgsgeschichte: Soziales
Engagement – fachlich fundiert. 
Nutzung der bfd-Services bei der 
Arbeiterwohlfahrt Dillingen.

38 Fachinformation: Print ist nicht tot.
Von Carsten Tergast.

40 Auszubildende bei bfd: Wichtige
Zukunftsinvestition.

40 Online-Seminare: Neuer bfd-Service.

41 Messeteilnahmen: bfd auf der 
"Zukunft Kommune" und auf der
"e_procure & supply"

Inserentenverzeichnis

02 NWB
04 Deubner
05 Markt Intern
11 Otto Schmidt
15 C.H. Beck
19 Schäffer-Poeschel
29 Hüthig Jehle Rehm 
31 Betriebs-Berater
33+44 Haufe
35 LexisNexis
37 Bundesanzeiger
39 Erich Schmidt
43 WEKA
Ernst Röbke Verlag 
(Beilage in einer Teilauflage)

ANZEIGE


